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Betreff: Novellierwlg des Denkmalschutzgesetzes. 

Zu dem Entwurf des Bundesgesetzes, mit welchem das Denkmal­

schutzgesetz geändert wird, gibt der Österreichische Rechtsaa­

waleskammertag innerhalb offener nachstehender Begutachtungs­

frist nachstehende 

S T E L  L U N G N A H  M E 

ab. 

Einleitend sei gesagt, daß der Stand der österreichischen 

Rechtsanwälte als solcher in seinen Interessen durC]l die geplan-
te Novellierung des Denkmalschutzgesetzes nicht unmittelbar berührt 
wird. Er steht daher den diesbezüglichen Plänen des Gesetzgebers 
neutral gegenüber. 

Da österreichische Rechtsanwälte aber oft selbst Eigentümer ge­

schützter Objekte sind oder immer wieder Eigentümer von Denkma­

len vertreten, deren Rechtssphäre von dieser geplanten Novelle 

stark berührt werden, erlaubt sich der Österreichische Rechtsan­

waltskammertag/nachstehende kritische Anmerkungen zu den geplan­

ten Gesetzesvorhaben anzubringen. 
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Die Bestrebungen, Schutz zonen zur Erhaltung künftiger Ausgrabun­

gen gemäß den Bestimmungen des europ�ischen Obereinkommens zum 

Schutze des archäologischen Erbes zu errichten und die Bmpfeh­

lungen des Europarates aus dem Jahre 1981 Ober das t-'erbot der 

verwendungen von Meta1lsuchger�ten in das Denkmalschutzgesetz 

aufzunehmen, werden begrüßt. Ebenso wird das Bestreben, eine 

zentrale Dokumentation aller Funde in Osterreich durch das Bun­

desdenkmalamt zu erstellen, positiv bewertet. Erfreulich ist 

auch, daß sich erstmals in der Gesetzesnovelle sehr bescheidene 

Ans�tze finden, in Einzelf�llen den Eigentamern von denkmalge­

schOtzten Objekten einen Rechtsanspruch auf Ersatz von Kosten 

far Maßnahmen einzur�umen, die im Interesse der Denkmalpflege 

vorgenommen werden (§ 5 (8)d.Nov.). 

Kritisch steht der Osterreichische Rechtsanwaltskammertag den 

B�strebungen gegenOber, diese Novelle zum Anlaß zu nehmen, die 

Stellung der Landeshauptleute und der Bez.trksverwal tungsbshtirden 

im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung ausZubaUeJA und zu 

verst�rken. Hier soll offens.ichtlich den wiederhol t gel:1.ußerten 

WOnschen nach einer verltmderung der Denkmalpflege Rechnung ge­

tragen werden. 

Der Osterreichische Rechtsanwaltskammez'tag vertritt die Meinung, 

daß die Denkmalpflege im Interesse a.1J.9!' :Jntorreicho:,: gelegen 

ist, sind doch in ihr alle BestrebWlgen zusammengefaßt, die 

tisterreichische Kulturlandschaft zu erhalten und vor. nachteili­

gen Eingriffen zu schUtzen. Daher sollte die Denl:rJalpflege bun­

desweit weiterhin vom Bundesministerium für Wiss�nschaft und 

Forschung durch das Bundesdenkmalamt, welches in den B�,deslän­

dern durch die dort eingerichteten Landeskonservatorate vertre­

ten ist. wahrgenommen werdeIl. Der Osterreichische Rachtsanwalts­

kammertag vertritt die Meinung, daß diese Zentralste:lon ddshalb 

ausgebal,Ztwerden sollten, da sie e.ine einheitliche DenkrLalpf.lege 

in ganz, Osterreich gewährleisten. Daß dadurch die spe4f..iellen In­

teressen der einzelnen Bundeslli.nder nicht vernachläss:J.gt t-!erden, 
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ist einerseits durch die bereits erwähnten Landeskonservatorate 

gewährleistet, andererseits durch den Umstand, daß die Landes­

hauptleute, Bezirksverwaltungsbehörden und Bürgermeister schon 

jetzt in den Denkmalschutz entsprechend eingebunden sind (siehe 

§ 1 (3), § 7 (1), § 8 (1), § 9 u.a.m. DSchG u.a.m.). 

Abweichend von diesem Postulat erachtet der Osterreichische 

Rechtsanwaltskammertag aber eine "Verländerung der Bodendenkmä­

ler " als sinnvoll. Dies deshalb, als es sich hierbei vorwiegend 

um Fragen der Archäologie handelt. Da die in den einzelnen Bun­

desländern wirkenden Universitäten und Landesmuseen über ent­

sprechend archäologische Abteilungen verfUgen, empfiehlt es 

sich, auf diesem Spezialgebiet die Denkmalpflege den Ländern im 

Rahmen der mittelbaren Bundesverwa1.tung zu überantworten. 

Allen übrigen Bestrebungen aber, die Denkmalpflege in wichtigen 

Fragen, wie bei der Anordnung von Sicherungsmaßnahmen, oder bei 

selbständigen Anordnungen von Maßnahmen des umgebungsschutzes, 

den Bezirksverwaltungsbehörden zu übertragen (§§ 7 u. 8 d.Nov.z. 

DSchG) steht der Osterreichische Rechtsanwaltskammertag jedoch 

ablehnend gegenüber. Dies nicht zuletzt auch mit der BegrUndung, 

daß Osterreich von anderen europäischen Ländern, die die Insti­

tution eines zentralen Denkmalamtes nicht kennen, dafür beneidet 

wird. 

In Anbetracht dessen, daß es in jedem Bundesland einen Landes­

konservator mit entsprechenden Mitarbeitern gibt, erscheint auch 

die Einführung einer ehrenamtlichen Denkmalwacht nicht notwen­

dig. Der Begriff des Denkmalw�chters ist im Hinblick auf die 

verschiedensten Assoziierungsmöglichkeiten schon sprachlich kei­

nesfalls geglUckt. Diese Aufgabe soll weiterhin vom Landeskon­

servator, allenfalls vom Bürgermeister im Rahmen der örtlichen 

Baupolizei, wahrgenommen werden. 
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Kritisch ist auch generell die sprachliche Gestaltung der ge­

planten Novelle etwa in den §§ 1, 2 (1) 2. Satz, 2 (3) anzumer­

ken. 

asterreichische Rechtsanwälte sind in Anwendung der einzelnen 

Gesetze immer wieder mit der Problematik deren sprachlichen Aus­

legung konfrontiert. Es ist daher ein großes Anliegen, so bedeu­

tende Gesetze wie das für den Denkmalschutz so präzise und klar 

zu halten, daß es für den Anwender leicht verständlich ist, daß 

Auseinandersetzungen über Definitionen vermieden werden und daß 

der Anwender auch nicht Gefahr läuft, durch eine falsche Anwen­

dung sprachlich schwer verständlicher Bestimmungen mit den 

Straf tatbeständen dieses Gesetzes in Konflikt zu geraten. 

Der asterreichische Rechtsanwaltskammertag vertritt auch den 

Standpunkt, daß einzelne Bestimmungen der Novelle zum DSchG 

die Rechte des Eigentümers nicht entsprechend berücksichtigen. 

Einige der geplanten Normen scheinen - wie im einzelnen noch nä­

her auszuführen sein wird - verfassungsrechtlich bedenklich. 

(§ 4(1) lit.e, §§ 6(4) und (5), 9, 10 und 11 DSchG). 

Nun zu den einzelnen Bestiwnungen der Novelle: 

Im § 1 (1) wird der Begriff des Denkmals neu definiert und, wie 

auch in den erläuternden Bemerkungen ausgefi�t, entsprechend 

erweitert. 

Dieser Absatz erscheint dem asterreichischen Rechtsanwaltskam­

mertag weder sprachlich, noch vom dogmatischen Aufbau her ge­

glückt. Der asterreichische Rechtsanwaltskammertag regt an, zu­

nächst den Begriff des Denkmals unabhängig von der Frage, was 

darunter alles zu subsumieren ist. �u definieren. In diesem Zu­

sammenhang sollten Klammerausdrücke und unrichtige Bezüge auf 

das Zivilrecht vermieden werden. 
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Dieser umfassenden gesetzl.ichen Definition wären dann die ein­

zelnen im Absatz 1 genannten Begriffe unterzuordnen. Dabei wäre 

es unbedingt notwendig, genau zu definieren, was man unter den 

einzelnen Begriffen versteht. Es sollte hier etwa analog den Be­

stimmungen des Wo��aufOrderungsgesetzes 1984 oder des Wohnhaus­

sanierungsgesetzes vorgegangen werden, wo in einzelnen Paragra­

phen die für die jeweiligen Gesetze notwendigen Begriffe genau 

definiert werden. So wäre genau abzugrenzen, wann von einem "Bo­

dendenkmal " und wann von "Oberresten und Spuren gestal tender 

menschlicher Bearbeitung" zu sprechen ist, oder inwiefern sich 

der Begriff des "Ensembles" von der "Gesamtanlage" unterschei­

det. 

Zu § I (3): Der letzte Satz sollte ersatzlos gestrichen werden. 

Wer den Nachlaß vertritt, ist nach den Regeln des Außerstreitge­

setzes klar definiert tIDd gilt für alle Rechtshandlungen, die 

auf den Nachlaß Be:z:ug nehmen, somit auch auf die Belange des 

Denkmalschutzes. Der zu streichende Satz ist insoferne auch un­

präzise f.ormuliert, als die rechtmäßige vertret��g durch die 

erbserklärten Erben nur dann mOglicl1 ist, t�en.n ihnen vom Verlas­

senschaftsgericht die Befiorgung :mä Ver.-laltung des Uachlasses 

'iJbertragen v7ird. 

Zu § 1 (4) : Im Hinblick auf das in der Binleitung zu diesem Gut­

achten Gesagte fehlt in den erläut�rnden Bemerkungen zur Novelle 

jegliche Begründung dafür, warum cem Landeshauptmann beim Bun­

desdenkmalamt nunmehr ei�l eigenes Antragsrecllt eingeräumt wird. 

Da aufgrund der bisherige:n Regelung dem r.andeshauptmann partei­

steilung in allen der�rtigen Verfahren zukommt, ist die Verstär­

kung seiner Position nicht verstl:i.ndlich. 

Wird.aber dem Landeshauptmann schon diese Antragstp-llung einge­

räumt, soll auch jede:. Eige.fltiJmer einus Denkmals ein Antrags­

recht zur Feststellung des vorliegens oder Nichtvorliegens eines 

Offentlichen Interesses an äer Er.haltung eines Objektes zukom-
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men. § 5 (1) räumt nur dem Eigentümer nach § 2 DschG. , ein sol­

ches Recht und auch nur für den :[<'all der zersttJrung oder Verän­

derung eines Denkmals ein. § 6 (6) (Denkmalschutzaufhebungsver­

fahren) ist in diesem zusammenhang für Bodendenkmale und Fund­

hoffnungsgebiete (§ 11) nicht anwendbar. Es erscheint daher 

zweckmäßig, generell in § 1 (4) ein Antragsrecht auch jedem 

durch das Denkmalschutzgesetz betroffenen Eigentümer einzuräu­

men. 

Zu § 2 ( 1) 2. Satz: Das Anliegen dazu ergibt sich aus den Ausfüh­

rungen in den erläuternden Bemerkungen zum geltenden DSchG, ist 

aber in der vorliegenden Form sprachlich so mißglückt, daß es 

ohne die gleichzeitige Lektüre dieser erläuternden Bemerkungen 

unverständlich bleiben muß. Der Osterreichiscne Rechtsanwalts­

kammertag schlägt daher vor, daß der 2. Satz von § 2 (1) a.bgeän­

Gert wird. Es sollte heißen: 

"Die gesetzliche trermutvng giJ.t auch dann, wenn sich das 

De.nkmal zumindest zu mehcr als der Hälfte im Eigentum einer 

oder mehrerer der in diesem Paragraphen genslmten jt�isti­

schen Personen befindet. " 

Auch der 3. Satz sollte verständlicher formuliert sein, hier der 

Vorschlag der Anwälte: 

"Von der gesett�lichen Vermutung sind Ensembles, Gesamtanla­

gen und Sammlungen ausgenommen. Diese ktJnnen nur �it Be­

scheid des Bundesdenkmalamtes unter Denkmalschutz gestellt 

werden. 

Ebenso üusgenoramen von der gesetzlichen vermutung sind Bo­

denformationen und Freiflächen gemeJ.ß § 1 (1) 3. Satz, wenn 

diese vorvliegenä dem öffentlichen straßenverkehr dienen. " 
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Zu § 2 (3): Auch die Formulierung dieses paragraphen ist in der 

derzeitigen Form erst nach längerem studium verständlich. Auch 

hier scheint dem asterreichischen Rechtsanwaltskammertag eine 

einfachere Formulierung zielführender: 

"Stellt das Denkmalamt an Denkmalen, gleichgU1.tig ob es sich 

um Einzeldenkmale oder um Ensembles, Gesamtanlagen oder 

Sammlungen handelt, die aufgrund der gesetzlichen vermutung 

unter Schutz stehen, durch Bescheid ein öffentliches Inter­

esse fest, so hat dieser Bescheid die selben Wirkungen wie 

jener, mit welchem ein Denkmal für das diese vermutung 

nicht gilt, unter Schutz gestellt wird. " 

Die Wirkungen sollten von dem zeitpunkt an gegeben sein, mit der 

dieser Bescheid in Rechtskraft erwächst. Gegen rückwirkende Be­

scheide spricht sich der Österreichische ReChtsanwaltskammertag 

aus prinzipiellen Erwägungen aus. 

Zu § 3 (2): Eine Mitteilung des Erlöschens der Ersichtlichma­

chung der unterschutzsteIlung im Grundbuch. durch das Bundesdenk­

malamt wäre zweckmäßig, da dem Eigentiiruer eines Denkmals ein In­

formationsinteresse über nicht unwesentliche vorg�lge, sein 

Eigentum betreffend zukommen sollte. Es wäre daher im letzten 

Satz das Wort "nicht " zu streic.hen und dadurch eine verpflich­

tung des Bundesdenkmalamtes zu statuieren. 

Zu § 4 (I, 2 und 3): Der t7ersuch des Gesetzgebers, hier den Be­

griff "zerstt5rung " zu definieren, wird begrüßt. 

AuS den erläuternden Bemerkungen ist zu entnehmen, daß hier vor 

allem auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofes Bezug genommen 

wird. 

In diesem Zusammenhang werden vom Österreichischen Rechtsan­

waltskammertag drei Kritiken angebracht. 
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- Es ist dogmatisch nicht richtig, den Begriff "RestaurierWlg" 

mit VeränderWlg in Verbindung zu setzen. Eine RestaurierWlg 

kann niemals eine veräDderWlg sein, da sie das überlieferte 

Erscheinungsbild eines Denkmale� erhalten m�chte. Veränderun­

gen sind Abweichungen vom überlierertt.'n Erscheinungsbild. Des­

halb sollte der Klammerbegr:Lff "auch Restaurierungen " aus dem 

Gesetzestext im zusammenhang mit den VerMrlderungen elimiert 

werden. Restaurierungen sollten ni�ht dbr Verbotspflicht über 

Veränderungen, sondern lediglicll einer Anzeigepflicht an das 

Bundesdenkmalamt Wlterworfen werden. 

- Den Begriff "Zerst�rung " sollte man nicl1t aus dem der Verände­

rung ableiten, sondern im Sinne Q8S Obersten Gerichtshofe� 

diesen so definieren, daß von zerstörung denn zu sprechen ist, 

wenn das Denmkal seine Identit�t verliert. 

- Schließlich und end1.ich i.st die Diskril7.inierung zu kritisie­

ren, die der (JsterreJ.:chiHc1:J.e Rechi;sa,,;,wal tskammertag dadurch 

sieht" daß die EigentC"lier 1;·"01':1 'iJ0:o.kIDalenr die mittels Bescheid 

unter Schutz gestel.1.t sind., schle.ci!te.r !1aszellt m�rtjen, als 

die Eigentilmer solcher Den:'kmLHor # f'fj;c die die gesetzliche Ver­

mutung gilt. Es sollte dehe� § " (1) b gestrichen und dadurch 

eine Gleichbehandlung aller L_:gent�er von Denkmalen gewlillr­

leistet werden. In dieser Best:Lm..mung dokumentiert sich, eben­

so wie in § 2 (1) Nov.d. DSchG. , die offeXlsichtliche Ansicht 

des Gesetzgebers, die Gebäude da!" 6ffentlichen Ii.'and aus dem 

Denkmalschutz herauszubringen. 

Zu § 4 (1) lit. e: ist auszufChren, daß hier dem Bundesdenkmalamt 

ein "Vorkaufsrecht " einger�umt fllire.. Dies ,�rscheint verfassungs­

rechtlich ebenso bedenklich wie § 4 (2) , der ein Verbot der 

freiwilligen Ver äußerung (Torsie.ht, bzw. diese von e:Lner vorange­

henden Betvilligung abhängig macht. Gluiches gil t auch für § 4 

(3) DScbG. 
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Zu § 5: Wie einleitend bereits ausgeführt, hält der Osterreichi­

sche Rechtsanwaltskammertag den Ausbau der stellung des Lan­

deshauptmannes und der Bezirksverwaltungbehßrden für nicht 

zweckmäßig. 

Diese mangelnde Zweckmäßigkeit tritt nach Ansicht des Osterrei­

chischen Rechtsanwaltskammertages im § 5 (3) besonders zutage. 

Es ist nicht einzusehen, warum die Frage, ob Veränderungen an 

einem Denkmal vorgenommen werden sollen oder nicht - und seien 

diese Veränderungen auch nur geringfUgig - aus der Kompetenz des 

Bundesdenkmalamtes in die der Bezirksverwaltungsbehßrde übertra­

gen werden soll. Im § 5 (3) wird der sich mßglicherweise daraus 

ergebende Kompetenzstreit geradezu vorprogrammiert. In eiller 

Zeit, wo man berechtigterweise alles daransetzt, die �ffentliche 

Verwaltung einfach zu gestalten. sollten derartige Bestimmungen 

unbedingt vermieden werden. Entscheidungen iilier Veränderungen 

eines Denkmales sollten weiter in die Zuständigkeit des Bundes­

denkmalamtes und der Landeskonservatoren fallen. 

Zu § 5 (6): sei angemerkt, daß im vorgesehenen Feststellungsver­

fahren, welches auch über Antrag der Gerichte durchzuführen ist, 

festgelegt sein sollte, ob ein derartiger Antrag von Amts wegen 

oder über entsprechenden Parteienantrag zu erfolgen habe. 

Zu § 5 (7 und 8): Zunächst ist grundsätzlich der Gedanke zu be­

grOßen, daß der Gesetzgeber hier erstmals ein Anliegen der Ei­

gentilmer denkmalgeschUtzter Objekte aufgreift, diese bei ErfUl­

lung der ihnen auferlegten ßffentlichen verfplichtungen auch 

finanziell zu unterstUtzen. Wie in den erläuternden Bemerkungen 

zu diesem Punkt richtig ausgeführt wird. ist der Eigentilmer im 

Sinne dieses ßffentlichen Interesses oft wesentlichen Eigentums­

beschränkungen ausgesetzt. Die Bestimmungen des § 5 (8) DSchG 

sind daher grUndsätzlich sehr zu begrüßen. 
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ES erhebt sich hier allerdings die Frage, o.b der mit der No.velle 

eingeschlagene Weg der richtige ist? Es so.ll dem Eigentümer 

denkmalgeschützter Objekte über öffentliche Förderungen, die 

mangels ausreichend zur Verfügung stehender Mittel wo.hl nach dem 

so.genannten "Gießkannenprinzip" verteilt werden, geho.lfen wer­

den. 

Bei dieser Gelegenheit so.ll nicht versäumt werden, dem Gesetzge­

ber das Anliegen vieler Eigentümer vo.n denkmalgeschützten Objek­

ten nahezubringen, daß über eine steuerliche Regelung, wie sie 

ansatzweise im Einko.mmensteuergesetz (§ 28 (3) Zi.3) enthalten 

ist, mehr geho.lfen wäre. Eine Hilfe der Eigenti�er der�malge­

schützter Objekte über eine gro.ßzüg�ge steuergesetzgebung w�"de 

auch dem staate mehr zugute ko.mmen, da auf diese Weise besser 

Budgetmittel gespart werden kannten. ES wäre sinnvoll, den Ei­

gentümer über die steuer zur Selbsthilfe zu animieren. Durch 

eine entsprechende steuergesetzgebung wäre ein größerer Anreiz 

gegeben, private Mitteln in die Denkmalpflege fließen zu lassen, 

wo.durch - wLe bereits erw�hnt - Budgetmittel gespart werden 

könnten. Die umwegrentabilität eines derar.tigen MDdelles, die 

sich aus einer erhöhten Bau- und Restaurierungstätigkeit ergeben 

würde, würde l.etztlich der Allgemeinh:eit besser zugute kO'Dmen. 

Zu den in der No.velle geplanten Bestimm��gen des § 5 (7 und 8) 

sei allerdings angemerkt, daß so.weit dem Eigentümer eines Denk­

mals kein umfassender Rechtsanspruch auf Ersatz aller angeo.rdne­

ten o.der sich aufgrund der Unterschutzsteilung ergebenden Ver­

pflichtungen zuko.mmen so.ll, diese Bestimmungen verfassungsrecht­

lich bedenklich erscheinen. bund, Länder, öffentlich rechtliche 

Körperschaften erhalten ihr Eigentum üborwiegend aus steuergel­

dern. Ein privater Eigentümer eines Derucmals wäre gezwungen, 

dieses aus bereits verstauerten Mitteln zu erhalter;.. Die BegiJn­

stigungen des Einko.mmensteuergesetzes treffen einerseits nicht 

auf alle privaten Eigentümer zu und sind andererseits auch nicht 

ausreichend, dem privaten Eigentümer die aus den Verpflichtungen 
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nach dem Denkmalschutzgesetz für ihn entstehenden Belastungen 

auszugleichen. Dies umso mehr, als umgekehrt beispielsweise bei 

vernachlässigung der Instandhaltungspflicht bzw. Wiederherstel­

lungsverpflichtung in § 14 (1) auch eine Wertersatzstrafe vorge­

sehen ist. 

Zu § 6 (5) : Hiezu ist anzumerken, daß eine Bestimmung, nach wel­

cher die freiwillige veräußerung oder die Belastung ohne Bewil­

ligung des Bundesdenkmalamtes verboten und gemäß § 879 ABGB 

nichtig sein soll, verfassungsrechtlich bedenklich erscheint. 

Zu § 7 (1): Hier ist wieder ein klassisches Beispiel dafür, daß 

durch die Novelle die Kompetenz des Bundesdenkmalamtes und der 

Landeskonservatoren zurückgedrängt werden soll. Wenn man das 

schon beabsichtigt, stellt sich hier die Frage, ob dies nicht 

busser über die artliche Baupolizei erfolgen sollte. Offen 

bleibt, wie der Instanzenzug g.3gen derartige Maßnahmen beschaf­

fen sein soll, die gemäß § 7 (1) durch die zuständige Bezirks­

verwaltungsbeharde getrOffen werden. Die selben Bedenken gelten 

auch für § 8 (1) . 

Zu § 8 (2): Gegen diese Bestimmungen meldet der Osterreichische 

.;�echtsanwaltskammertag seine allerscl1lirfsten Bedenken an, da 

wenn sie Gesetz werden, der Rechtsunsicherheit Tür und Tor ge­

affnet ist. Abgesehen davon, daß auch dieser Paragraph sprach­

lich vallig mißglückt ist, ist von der ArbeitstIlese auszugehen, 

daß den dort inkriminierten veränderungen entsprechende Verfah­

ren zur Erwirkung einer Baubewilligung v'orangegangen sind und 

daß aufgrund einer rechtskrliftigen Baubewilligung in der Folge 

auch eine Benützungsbewilligung oder eine Betriebsanlagengeneh­

migung erteilt wurde. Wenn das Bundesdenkmalamt zu diesen Ver­

fahren nicht ordnungsgemäß beigezogen wurde, so ist das wohl 

ausschließlich das Verschulden äer Beharde, die das Verfahren 

zur Erwirkung der eben genannten Bewilligungen durchführt. Auf­

grund eines derartigen Mangels, den Eigentümer eines Bauwerkes, 

26/SN-216/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 11 von 19

www.parlament.gv.at



-12 -

das aufgrund rechtskräftiger Bewilligungen errichtet wurde, nun­

mehr zu veranlassen, dieses zu beseitigen, und zwar auch dann, 

wenn ihm dafür eine Entschädigung geboten wird, ist für jeden 

Staatsbürger ein unerträglicher Gedanke. Ist das Bundesdenkmal­

amt aber ordnungsgemäß geladen, so hat es die M6g1ichkeit, 

seine entsprechenden Einwendungen im Verfahren vorzubringen. 

Darüber wird zu entscheiden sein. Sollten Entscheidungen vorlie­

gen, die dem Einspruch des Denkmalamtes nicht Rechnung tragen, 

besteht zunächst einmal der Instanzenzug. Sollten auch hier die 

Einwendungen des Denkmalamtes abschlägig entschieden werden, so 

muß der Staatsbürger die Sicherheit haben, daß er dann diese 

Bauwerke trotzdem errichten kann. Der Inhalt des § 8 (2) wie er 

sich derzeit präsentiert, sieht anscheinend vor, daß ein rechts­

kräftiger Baubescheid durch den Bescheid einer anderen Beh6rde 

wieder aufgehoben werden kann. Dies würde dem Grundsatz der Bin­

dungswirkung von Bescheiden, wenn sie einmal rechtskräftig sind, 

v611ig widersprechen. Daher ist die Bestimmung in der vorliegen­

den Form ersatzlos zu streichen. 

Zu § 9: In den Paragraphen 9, 10 und 11 ist eines der Hauptan­

liegen der Novelle, nämlich die besonderen Bestimmungen für Bo­

dendenkmale und die Einführung von Fundhoffnungsgebieten behan­

delt. 

Diese Bestimmungen waren bereits im Jahre 82 Gegenstand eines 

Entwurfes für ein eigenes Bundesgesetz zum Schutz verdeckter und 

vermuteter Denkmale. Zu diesem Gesetz hat der Osterreichische 

Rechtsanwaltskammertag in seinem Gutachten vom 5. Oktober 1982 

ausführlich stellung genommen. 

Wie in dem damaligen Gutachten bereits ausgedrückt, hat der 

Osterreichische Rechtsanwaltskammertag die Tendenz dieser Be­

stimmungen, die nunmehr in das Denkmalschutzgesetz eingebaut 

werden sollen, begrüßt, da dadurch verhindert werden sollen, 

daß Bodendenkmäler beschädigt und "Raubgrabungen" verhindert 
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werden sollen. 

Allerdings hat sich der Osterreichische Rechtsanwaltskammertag 

bereits im Jahre 82 gegen den Weg ausgesprochen, der in dem da­

maligen Gesetzesentwurf eingeschlagen wurde, um dieses wichtige 

Ziel zu erreichen. Schon damals hat der Österreichische Rechts­

anwaltSkammertag festgestellt, daß der Gesetzesentwurf Eingriffe 

in das Eigentumsrecht vorsah, die mit dem Ziel nicht zu verein­

baren waren. 

Wenn auch der Gesetzgeber mit der vorgeschlagenen Novelle etwas 

andere Wege beschreitet als ursprünglich vorgesehen, so muß der 

Osterreichische Rechtsanwaltskammertag nach Studium der einzt?l­

nen Bestimmungen der §§ 9, 10 und 11 feststellen, daß das be­

rechtigte Ziel, das Eigentum im Interesse der Öffentlichkeit zu 

beschränken, den eingeschlagenen Weg nach wie vor nicht recht­

fertigt. Gegen diese Tendenz, wie ilachstehend im einzelnen noch 

auszuführen sein wird, spricht sich der Österreichische Rechts­

anwaltskammertag auf das Entschiedenste aUB. Dies vor allem des­

halb, weil die geplanten Eingriffe in das Eigentumsrecht keiner­

lei ausreichende und angemessene Entschädigung für den betroffe­

nen Eigentümer vorsehen. 

Zu den einzelnen Paragraphen erlaubt sich der 6sterreichische 

Rechtsanwaltskammertag stellung zu nehmen wie folgt: 

Zu § 9: Dieser befaßt sich mit Zufallsfunden. Er nimmt in seinem 

Absatz 6 auch auf die Bestimmungen des ABGB in diesem Zusammen­

hang Bezug. 

ES muß nach Ansicht des Rechtsanwaltskawaertages festgehalten 

sein, daß der in § 9 (2) statuierten Verpflichtung des Finders 

zur Anzeige, auch eine entsprechende Belohnung gemäß den Bestim­

mungen des § 391 ASGB gegenüberstehen muß. Der Pflicht zur An­

zeige muß auch ein entsprechender Anreiz (Finderlohn) diese zu 
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erfüllen, gegenüberstehen. 

Gegen die Bestimmungen des § 9 (3) wonach der Zustand der Fund­

stelle und der aufgefundenen Gegenstände bis zum Ablauf von acht 

werktagen ab erfolgter Meldung unverändert zu belassen ist, ist 

im Prinzip nichts einzuwenden. Auch hier muß dem EigentUmer der 

Fundsteile für diesen Zeitraum eine entsprechende Entschädigung 

angeboten werden. Der Entwurf bedenkt nicht, wie wichtig eine 

Frist von 8 Tagen etwa in Zeiten deß Anbaues eines Feldes sein 

kann. ES kann einem Landwirt nicht zugemutet werden, sein Feld 

acht Tage lang im Frühjahr nicht zu bestellen. Gleiches gilt bei 

Funden die etwa im Zusammenhang mit einem Bau aufgefunden wer.­

den, dessen vollend��g terminisiert ist. Auch hier können acht 

Tage empfindliche wirtschaftliche Einbußen für den EigentUmer 

der Fundstelle bedeuten, die finanzi.ell abgegolten müssen. 

Der § 9 (6) enthält eine Regelung, wonach sämtlic11e Funde unter 

Bezugnahme auf die Bestimmungell des § 399 ill3GB wie ein Schatz 

behandelt werden. Dagegen iRt nichts einzuwenden. § 399 ASGB, 

auf den § 9 (6) ausdrücklich Bezug nimmt, sieht aber vor, daß 

ein derartiger Schatz zwischen dem Finder und dem EigentUmer des 

Grundstückes, in dem er aufgefunden wird, zu teilen ist. Der ur­

spriJnglich dem § 399 zugrunde llegendn Gedanke # daß bei. derarti­

gen Schatzfunden 1/3 dem Finder, 1/3 dem Eigentümer und 1/3 dem 

Fiskus zufallen solle, wurde bereits J.m vorigen Jahrhundert 

durch eine entsprechende Novelle a·Lfgegeben. Das Ln § 9 (6) nor­

mierte Ablöserecht der Gobietskörperschaften ist ein unzulMssi­

ger Eingriff in das Eigentumsrecht. Nachdem hier nur vom Ablöse­

recht des Anteiles die Rede �st, die den Liegenschaftseigentü­

mer betreffen und offenbar nicht vom Anteil des Finders, ist 

hier nach Ansicht des asterreichischen Rechtsanwaltskammertages 

auch ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz geg . .Jben. Das Ab­

löserecht der Gebietskörperschaften wäre daher ersatzlos zu 

streichen. 
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Im übrigen wäre klarzustellen, daß bei Berechnung der Entschädi­

gung in den normierten höchsten verkaufspreis auch der Wert des 

Fundes einzubeziehen ist. 

Zu § 10: Wie den erläuternnen Bemerkungen § 10 zu entnehmen ist, 

regelt dieser die Vorgangsweise bei der Durchführung bewilligter 

wissenschaftlicher Grabungen. Obwohl § 10 in immerhin 10 Absät­

zen diese Vorgangsweise genau regelt, ist interessant festzu­

stellen, daß der Eigentümer der Liegenschaft auf der gegraben 

wird, in diesem Paragraphen kein einziges Mal genannt wird. Be­

achtlich erscheint auch, daß die Zustimmung des jeweiligen Lie­

genschaftseigentümers zu diesen Grabungen anscheinend ohne 

rechtliche Relevanz für derartige wissenschaftliche Grabungen 

ist. Es erscheint dem Osterreichischan Rechtsa�waltskammertag 

doch wesentlich, hier entsprechende Regelwlgen vorzusehen, die 

einerseits die zustimmung des Eigentümers voraussetzen und ihn 

andererseits dafür entschädigen, daß er für eine bestimmte Zeit 

über sein GrundstUck ja nicht verfUgen kann. 

Auch hier scheint der Gesetzgeber überhaupt nicht an die Inter­

essen der Land- oder der Bauwirtscheft zu denken. 

§ 10 läßt auch völlig offen, wi� lange auf einem GrundstUck ge­

graben werden darf und wer nach Durchführung der Grabungen für 

die Wiederherstellung des frOheren Zustandes, etwa wenn nur be­

wegliche Bodendenkmale gefunden werden, zu sorgen hat. Es er­

staunt den (JsterreichiscIlfm Rechtsanwlll tSkammertag, daß diese 

Novelle sich mit so gravierenden Fragen, die mit dem Eigentum 

zusammenhängen, überhaupt nicht auseinandersetzt. 

Zu § 11: In diesem paragraph werden gemäß den verpflichtungen 

(Jsterreichs aufgrund des europäischen tJbereinkommen'3 zum Schutz 

des archäologischen Erbes die Fundhof:tnungsgebiete gesetzlich 

verankert. 
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Auch hier kommt der Eigentümer auf den diese Belastung trifft, 

kaum vor. In § 11 (2) wird die Verpflichtung festgelegt, jede 

Veränderung der bisherigen Bewirtschaftung oder Nutzung, die 

eine grundlegende Veränderung der oberen Erdschichte bewirkt (in 

einem Klammerausdruck wird auch das Umackern bisheriger weiden 

genannt) drei Monate vor Durchführung dem Landeshauptmann zu 

melden. Der Landeshauptmann kann durch entsprechende Vorschrif­

ten auf diese Bewirtschaftung Einfluß nehmen. Auch hier wird 

kein Wort über eine allfällige Entschädigung des Eigentümers 

verloren, für den Fall, daß er aufgrund derartiger Vorschriften 

sein Eigentum im Interesse der �ffentlichkeit nicht mehr so be­

nutzen kann, wie er es m6chte und dadurch unter Umständen wirt­

schaftliche Einbußen erleidet. Auch hier wird kein zeitliches 

Limit gesetzt. Gemäß § 11 in der derzeitigen Fassung k6nnen der­

artige Fundhoffnungsgebiete anscheinend für alle Ewigkeit be­

gründet werden. Dies erscheint nicht akzeptabel. Vor allem soll­

te auch der Umstand berücksichtigt werden, daß wenn in derarti­

gen Fundhoffnungsgebieten nicht ab einer bestimmten zeit Grabun­

gen vorgenommen werden, diese Ersichtlichmachungen im Grundbuch 

gemäß § 11 (4) des Entwurfes amtlich zu streichen sind. 

All diese Bestimmungen, die den betroffenen Liegenschaftseigen­

tümer nicht berücksichtigen, verstoßen nach Ansicht des �ster­

reichischen Rechtsanwaltskammertages gegen die Bestimmungen des 

Artikel 5 staatsgrundgesetz und der dazu ergangenen Judikatur, 

wonach für derartige Eigentumsbeschränkungen zumindest eine ent­

sprechende Entschädigung gefordert wird. 

In diesem zusammenhang wird wie seinerzeit im Gutachten zum Ent­

wurf eines Gesetzesschutz verdeckter und vermuteter Denkmale aus 

dem Jahre 82 auf Artikel 7 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes 

verwiesen, wo dem Inhaber einer Grabungsgenehmigung ex lege eine 

finanzielle Entschädigungspflicht dem Eigentümer gegenüber auf­

erlegt wird. 
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Zu § 11 (1): Es wird zwar dem Grundeigentümer die Mßglichkeit 

gegeben innerhalb einer Frist von 6 Wochen vor Erlassung der 

entsprechenden Verordnungen eine Erklärung dazu abzugeben, die 

Rechtssphäre des Grundeigentümer ist aber damit sicher nicht 

wirksam geschützt. 

Dem Osterreichischen Rechtsanwaltskammertag erscheint die hier 

normierte Verordnungsermächtigung nicht genügend spezifiziert. 

Eine willkürliche Verordnungsermächtigung für einzelne Fälle ist 

verfassungswidrig. 

Zu § 12: Die Novelle zu § 12 DSchG erweitert die ohnehin proble­

matische Auskunftspflicht des Eigentümers zur Ermittlung und 

Auffindung von Denkmalen dadurch, daß nunmehr Restaurierproben, 

Fotoaufnahmen und Grabungen erlaubt werden. Außerdem ist hiezu 

neben dem Bundesdenkmalamt auch der Landeshauptmann sowie Be­

zirksverwaltungsbeh6rde und deren Organe samt Hilfpersonen be­

rechtigt. 

Der Osterreichische Rechtsanwaltskammertag spricht sich dagegen 

aus. § 12 ist in der derzeitigen Form v61lig ausreichend, den 

Bedürfnissen des 6ffentlichen Interesses entgegenzukommen. Der­

artige Ermittlungen sollten vom Bundesdenkmalamt und dessen be­

fugten Organen, nicht aber von den Landesbehßrden, auch dann 

nicht, wenn sie in mittelbarer Bundesverwaltung agieren, gestat­

tet sein. Auch hier wird die Eigentümersphäre ebenfalls auf eine 

ungerechtfertigte Art und Weise belastet. Der 2. Satz des § 12 

(1) sollte daher ersatzlos gestrichen werden. 

Ebenso kann der Eigentümer gemäß § 12 (2) nicht dazu verhalten 

werden, über Mängel des Denkmals selbst Auskunft zu geben. Dies 

kommt einer selbstanzeigeverpflichtung gleich. Das Instrument 

der selbstanzeige ist in dem steuerrecht bekannt. Dort sind aber 

mit einer Selbstanzeige strafausschließungsgrUnde verbunden. 

Wenn man also § 12 (2) de�sen Streichung vom Osterreichischen 
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Rechtsanwaltskammertag gefordert wird, derartige prinzipien 

festsetzen will, so muß dies auch positive Konsequenzen für den 

Selbstanzeiger haben, die in diesem Gesetzesentwurf nicht vorge­

sehen sind. 

Zu § 12 (3) : Anstelle des doppelten Klammerausdruckes sollte es 

sprachlich besser heißen: 

"Das Bundesdenkmalamt sowie der Landeshauptmann sind berech­

tigt, die Ausgrabungen fachmännisch zu überwachen oder über­

wachen zu lassen .... " 

Zu § 12 (5) : Gegen die Einführung eines Denkmalwächters in § 12 

(5) hat der Osterreichische Rechtsanwaltskammertag schon einlei­

tend zu diesem Gutachten negativ Stellung genommen. 

Zu § 13 (3) : Hier wird erneut ein Versuch unternommen, die Denk­

malpflege zu ver ländern. Auch gegen diese Bestimmung spricht 

sich der Osterreichische Rechtsanwaltskammertag aus den in der 

Einleitung zu diesem Gutachten erwähnten prinzipiellen Gründen 

aus. 

Abschließend kann gesagt werden, daß sich der vorgesehene Ent­

wurf offensichtlich der Unbilligkeit der überwiegend entschädi­

gungslosen Auferlegung von Verpflichtungen für den Grundeigentü­

mer bewußt ist. Dies zeigt die Tatsache, daß darauf verwiesen 

wird, daß "im Zusammenhang mit den zu erwartenden zahlreichen 

Berufungen sowohl im Zusammenhang mit dem § 2, als auch dem neu 

eingeführten Fundhoffnungsgebieten " eine zusätzliche Planstelle 

für einen Juristen im Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung vorgeschlagen wird. 
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Die Äußerung der Rechtsanwaltskammer Steiermark wird dieser 

Stellungnahme in vollem Wortlaut angeschlossen. 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag 

Wien, am 28. Juli 1989 
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